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Text 

Ersatzzustellung 

§ 16. (1) Kann das Dokument nicht dem Empfänger zugestellt werden und ist an der Abgabestelle 
ein Ersatzempfänger anwesend, so darf an diesen zugestellt werden (Ersatzzustellung), sofern der 
Zusteller Grund zur Annahme hat, daß sich der Empfänger oder ein Vertreter im Sinne des § 13 Abs. 3 
regelmäßig an der Abgabestelle aufhält. 

(2) Ersatzempfänger kann jede erwachsene Person sein, die an derselben Abgabestelle wie der 
Empfänger wohnt oder Arbeitnehmer oder Arbeitgeber des Empfängers ist und die – außer wenn sie mit 
dem Empfänger im gemeinsamen Haushalt lebt – zur Annahme bereit ist. 

(3) Durch Organe eines Zustelldienstes darf an bestimmte Ersatzempfänger nicht oder nur an 
bestimmte Ersatzempfänger zugestellt werden, wenn der Empfänger dies schriftlich beim Zustelldienst 
verlangt hat. 

(4) Die Behörde hat Personen wegen ihres Interesses an der Sache oder auf Grund einer schriftlichen 
Erklärung des Empfängers durch einen Vermerk auf dem Dokument und dem Zustellnachweis von der 
Ersatzzustellung auszuschließen; an sie darf nicht zugestellt werden. 

(5) Eine Ersatzzustellung gilt als nicht bewirkt, wenn sich ergibt, daß der Empfänger oder dessen 
Vertreter im Sinne des § 13 Abs. 3 wegen Abwesenheit von der Abgabestelle nicht rechtzeitig vom 
Zustellvorgang Kenntnis erlangen konnte, doch wird die Zustellung mit dem der Rückkehr an die 
Abgabestelle folgenden Tag wirksam. 

Anmerkung 

Notifikationshinweis gemäß Artikel 12 der Richtlinie 83/189/EWG: Art. 5, BGBl. I Nr. 5/2008. 
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